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I. Geltungsbereich 
1. Die nachstehenden Allgemeinen Verkaufs- 

und Lieferbedingungen gelten für alle - auch 
zukünftigen - Verträge mit Unternehmern, 
juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts und öffentlich – rechtlichen Sonder-
vermögen über Lieferungen und sonstige 
Leistungen unter Einschluss von Werkverträ-
gen und der Lieferung nicht vertretbarer Sa-
chen. Bei Streckengeschäften gelten ergän-
zend die Bedingungen der Preisliste des be-
auftragten Lieferwerks. 

2. Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen 
ausschließlich zu den nachstehenden Bedin-
gungen. Einkaufsbedingungen des Käufers 
werden auch dann nicht anerkannt, wenn wir 
ihnen nicht nochmals nach Eingang bei uns 
ausdrücklich widersprechen. 

 
II. Angebot und Vertragsschluss 
1. Unsere Angebote sind freibleibend. Mündli-

che Abreden, Zusagen, Zusicherungen und 
Garantien werden erst durch unsere schrift-
liche Bestätigung verbindlich. 

2. Angebote des Käufers gelten nur bei aus-
drücklicher Erklärung durch uns als angenom-
men. Ergänzungen, Abänderungen oder 
mündliche Nebenabreden bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestäti-
gung. 

3. Maßgebend für die Auslegung von Handels-
klauseln sind im Zweifel die Incoterms in ih-
rer jeweils neuesten Fassung. 

4. Wir behalten uns das Eigentum und die Urhe-
berrechte an sämtlichen Angebotsunterlagen 
vor; diese dürfen Dritten nur mit unserer vor-
herigen schriftlichen Zustimmung zugänglich 
gemacht werden. 

 
III. Preise 
1. Sofern nichts anderes vereinbart ist, gelten 

die bei Vertragsschluss gültigen Preise und 
Bedingungen. Die Preise verstehen sich ab 
Werk oder Lager zuzüglich Fracht und jeweils 
gültiger Mehrwertsteuer. 

2. Ändern sich später als vier Wochen nach Ver-
tragsschluss Abgaben oder andere Fremdkos-
ten, die im vereinbarten Preis enthalten 
sind, oder entstehen sie neu, sind wir in ent-
sprechendem Umfang zu einer Preisänderung 
berechtigt. 

3. Wir behalten uns für noch nicht gelieferte 
Mengen eine Erhöhung des vereinbarten Prei-
ses vor, wenn aufgrund einer Änderung der 
Rohstoff- und/oder Wirtschaftslage 

Umstände eintreten, die die Herstellung 
und/oder den Einkauf des betreffenden Er-
zeugnisses wesentlich gegenüber dem Zeit-
punkt der Preisvereinbarung verteuern. In 
diesem Fall kann der Käufer binnen zwei Wo-
chen nach Mitteilung der Preiserhöhung die 
von ihr betroffenen Aufträge stornieren. 

 
IV. Zahlung und Verrechnung 
1. Sofern nichts anderes vereinbart oder in un-

seren Rechnungen angegeben, ist der Kauf-
preis sofort nach Lieferung ohne Skontoab-
zug fällig und in der Weise zu zahlen, dass 
wir am Fälligkeitstag über den Betrag verfü-
gen können. Die Kosten des Zahlungsverkehrs 
trägt der Käufer. Ein Zurückbehaltungsrecht 
und eine Aufrechnungsbefugnis stehen dem 
Käufer nur insoweit zu, wie seine Gegenan-
sprüche unbestritten oder rechtskräftig fest-
gestellt sind. 

2. Bei Überschreitung des Zahlungsziels oder 
bei Verzug berechnen wir Zinsen in Höhe von 
9 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basis-
zinssatz, es sei denn, höhere Zinssätze sind 
vereinbart. Die Geltendmachung eines wei-
teren Verzugsschadens bleibt vorbehalten. 

3. Der Käufer kommt spätestens zehn Tage nach 
Fälligkeit unserer Forderung in Verzug, ohne 
dass es dazu einer Mahnung bedarf. 

4. Wird nach Abschluss des Vertrages erkenn-
bar, dass unser Zahlungsanspruch durch man-
gelnde Leistungsfähigkeit des Käufers ge-
fährdet wird, stehen uns die Rechte aus § 321 
BGB zu. Wir sind dann auch berechtigt, alle 
noch nicht fälligen Forderungen aus der lau-
fenden Geschäftsverbindung mit dem Käufer 
fällig zu stellen. 

5. Wir sind berechtigt, mit sämtlichen Forde-
rungen, die uns gegen den Käufer zustehen, 
gegen sämtliche dem Käufer zustehende For-
derungen gegen uns, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, aufzurechnen. §§ 393 bis 395 
BGB bleiben hiervon unberührt. 

6. Ein vereinbartes Skonto bezieht sich immer 
nur auf den Rechnungswert ausschließlich 
Fracht und setzt den vollständigen Ausgleich 
aller fälligen Verbindlichkeiten des Käufers 
im Zeitpunkt der Skontierung voraus. 

 
V. Sicherheiten 
 Wir haben Anspruch auf nach Art und Umfang 

übliche Sicherheiten für unsere Forderung, 
auch soweit sie bedingt oder befristet sind. 
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VI. Lieferfristen und -termine 
1. Unsere Lieferverpflichtung steht unter dem 

Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbst-
belieferung, es sei denn, die nicht richtige 
oder verspätete Selbstbelieferung ist durch 
uns verschuldet. 

2. Lieferfristen und -termine sind annähernd. 
Lieferfristen beginnen mit dem Datum unse-
rer Auftragsbestätigung vorbehaltlich der 
rechtzeitigen Klarstellung sämtlicher Einzel-
heiten des Auftrags sowie rechtzeitiger Erfül-
lung sämtlicher Käuferpflichten wie z.B. Bei-
bringung behördlicher Bescheinigungen, Ge-
stellung von Akkreditiven und Garantien oder 
Leistungen von Anzahlungen. 

3. Maßgebend für die Einhaltung von Lieferfris-
ten und –terminen ist der Zeitpunkt der Ab-
sendung ab Werk oder Lager. Lieferfristen 
und -termine gelten mit Meldung der Ver-
sandbereitschaft als eingehalten, wenn die 
Ware ohne unser Verschulden nicht rechtzei-
tig abgesendet werden kann. 

4. Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, 
die Lieferung um die Dauer der Behinderung 
und einer angemessenen Anlaufzeit hinaus-
zuschieben. Als Fälle höherer Gewalt gelten 
auch hoheitliche Maßnahmen, Streiks, Aus-
sperrungen, Pandemien, von uns nicht ver-
schuldete Betriebsstörungen sowie alle sons-
tigen Umstände, welche, ohne von uns ver-
schuldet zu sein, die Lieferung wesentlich er-
schweren oder unmöglich machen. Dabei ist 
es unerheblich, ob diese Umstände bei uns, 
dem Lieferwerk oder einem Vorlieferanten 
eintreten. Das Ereignis höherer Gewalt ist 
der Vertragspartei unverzüglich anzuzeigen. 
Wird aufgrund der vorgenannten Ereignisse 
die Ausführung des Vertrages für eine der 
Vertragsparteien unzumutbar, insbesondere 
bei Verzögerung der Ausführung des Vertrags 
in wesentlichen Teilen um mehr als sechs Mo-
nate, kann diese Partei die Aufhebung des 
Vertrags verlangen. 
 

VII. Eigentumsvorbehalt 
1. Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigen-

tum (Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung sämt-
licher Forderungen, insbesondere auch der 
jeweiligen Saldoforderungen, die uns im Rah-
men der Geschäftsbedingungen zustehen 
(Saldovorbehalt). Dies gilt auch für künftig 
entstehende und bedingte Forderungen, z.B. 
aus Akzeptantenwechseln, und auch, wenn 
Zahlungen auf besonders bezeichnete Forde-
rungen geleistet werden. Der Saldovorbehalt 
erlischt endgültig mit dem Ausgleich aller im 
Zeitpunkt der Zahlung noch offenen und von 
diesem Saldovorbehalt erfassten Forderun-
gen einschließlich Nebenforderungen, Scha-
densersatzansprüchen und Einlösungen von 
Schecks und Wechseln. 

2. Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware er-
folgen für uns als Hersteller im Sinne von 
§ 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Die be- 
und verarbeitete Ware gilt als Vorbehalts-
ware im Sinne der Nr. 1. Bei Verarbeitung, 
Verbindung und Vermischung der Vorbehalts-
ware mit anderen Waren durch den Verkäu-
fer steht uns das Miteigentum anteilig an der 
neuen Sache zu im Verhältnis des Rechnungs-
wertes der Vorbehaltsware zum Rechnungs-
wert der anderen verwendeten Waren. Er-
lischt unser Eigentum durch Verbindung oder 
Vermischung, so überträgt der Käufer uns be-
reits jetzt die ihm zustehenden Eigentums-
rechte an dem neuen Bestand oder der Sache 
in dem Umfang des Rechnungswertes der 
Vorbehaltsware und verwahrt sie unentgelt-
lich für uns. Unsere Miteigentumsrechte gel-
ten als Vorbehaltsware im Sinne der Nr. 1. 

3. Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im 
gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen 
normalen Geschäftsbedingungen und solange 
er nicht in Verzug ist veräußern, vorausge-
setzt, dass die Forderungen aus der Weiter-
veräußerung gemäß Nr. 4 bis Nr. 6 auf uns 
übergehen. Zu anderen Verfügungen über die 
Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt. 

4. Die Forderungen aus der Weiterveräußerung 
der Vorbehaltsware werden zusammen mit 
sämtlichen Sicherheiten, die der Käufer für 
die Forderung erwirbt, bereits jetzt an uns 
abgetreten. Sie dienen in demselben Umfang 
zur Sicherung wie die Vorbehaltsware. Wird 
die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen 
mit anderen nicht von uns verkauften Waren 
veräußert, so wird uns die Forderung aus der 
Weiterveräußerung im Verhältnis des Rech-
nungswertes der Vorbehaltsware zum Rech-
nungswert der anderen verkauften Waren ab-
getreten. Wird die Vorbehaltsware vom Käu-
fer zur Erfüllung eines Werkvertrages ver-
wendet, so wird die Forderung aus dem 
Werkvertrag in gleichem Umfang an uns ab-
getreten. 

5. Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus 
der Weiterveräußerung einzuziehen. Diese 
Einziehungsermächtigung erlischt im Falle 
unseres Widerrufs, spätestens aber bei Zah-
lungsverzug, Nichteinlösung eines Wechsels 
oder Antrag auf Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens. Von unserem Widerrufsrecht 
werden wir nur dann Gebrauch machen, 
wenn nach Abschluss des Vertrages erkenn-
bar wird, dass unser Zahlungsanspruch aus 
diesem oder aus anderen Verträgen mit dem 
Käufer durch dessen mangelnde Leistungsfä-
higkeit gefährdet wird. Auf unser Verlangen 
ist der Käufer verpflichtet, seine Abnehmer 
sofort von der Abtretung an uns zu unterrich-
ten und uns die zur Einziehung erforderlichen 
Unterlagen zu geben. 
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6. Eine Abtretung von Forderungen aus der Wei-
terveräußerung ist unzulässig, es sei denn, es 
handelt sich um eine Abtretung im Wege des 
echten Factoring, die uns angezeigt wird und 
bei welcher der Factoring – Erlös den Wert 
unserer gesicherten Forderung übersteigt. 
Mit der Gutschrift des Factoring – Erlöses 
wird unsere Forderung sofort fällig. 

7. Der Käufer hat uns von allen Zugriffen Drit-
ter, insbesondere von Zwangsvollstreckungs-
maßnahmen und sonstigen Beeinträchtigun-
gen seines Eigentums unverzüglich schriftlich 
zu unterrichten. Der Käufer hat uns alle 
Schäden und Kosten zu ersetzen, die durch 
einen Verstoß gegen diese Verpflichtung und 
durch erforderliche Maßnahmen zum Schutz 
gegen Zugriffe Dritter entstehen. 

8. Gerät der Käufer in Zahlungsverzug oder löst 
er einen Wechsel bei Fälligkeit nicht ein, so 
sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware zu-
rückzunehmen und zu diesem Zweck gegebe-
nenfalls den Betrieb bzw. die Baustelle usw. 
des Käufers zu betreten. Gleiches gilt, wenn 
nach Abschluss des Vertrages erkennbar 
wird, dass unser Zahlungsanspruch aus die-
sem oder aus anderen Verträgen mit dem 
Käufer durch dessen mangelnde Leistungsfä-
higkeit gefährdet wird. Die bei der Rück-
nahme anfallenden Transportkosten trägt 
der Käufer. Die Rücknahme der Vorbehalts-
ware ist kein Rücktritt vom Vertrag. Vor-
schriften der Insolvenzordnung bleiben unbe-
rührt. 

9. Übersteigt der Rechnungswert der bestehen-
den Sicherheiten die gesicherten Forderun-
gen einschließlich Nebenforderungen (Zin-
sen, Kosten o.ä.) insgesamt um mehr als 
10 %, sind wir auf Verlangen des Käufers in-
soweit zur Freigabe von Sicherheiten nach 
unserer Wahl verpflichtet. 

 
VIII. Maße, Güten und Gewichte 
1. Alle Angaben wie Maße, Gewichte, Abbildun-

gen, Beschreibungen, Berechnungen, Monta-
geskizzen, Zeichnungen in Musterbüchern, 
Katalogen, Preislisten, Verkaufsliteratur und 
sonstigen Unterlagen und Softwares sind nur 
annähernd, jedoch bestmöglich ermittelt, 
für uns aber insoweit unverbindlich. Das glei-
che gilt für Angaben der Werke. Modelle und 
Zeichnungen bleiben unser Eigentum. 

2. Maße und Güten bestimmen sich nach den 
bei Vertragsschluss geltenden DIN-/EN – Nor-
men bzw. Werkstoffblättern, mangels sol-
cher nach Handelsbrauch. Bezugnahmen auf 
Normen, Werksnormen, Werkstoffblätter 
oder Prüfbescheinigungen sowie Angaben zu 
Maßen, Güten, Gewichten und Verwendbar-
keit sind keine Zusicherungen oder Garan-
tien, ebenso wenig Konformitätserklärungen, 
Herstellererklärungen und entsprechende 

Kennzeichen wie CE und GS. Abweichungen 
von Maß, Gewicht und Güte sind nach DIN, 
EN oder der geltenden Übung zulässig. 

3. Für die Gewichte ist die von uns oder unse-
rem Vorlieferanten vorgenommene Verwie-
gung maßgebend. Der Gewichtsnachweis er-
folgt durch Vorlage des Wiegeprotokolls. So-
fern nicht üblicherweise eine Einzelverwie-
gung erfolgt, gilt jeweils das Gesamtgewicht 
der Sendung. Unterschiede gegenüber den 
rechnerischen Einzelgewichten werden ver-
hältnismäßig auf diese verteilt. Soweit recht-
lich zulässig, können Gewichte ohne Verwie-
gung nach Norm bestimmt werden. 

 
IX. Abnahmen 
1. Wenn eine Abnahme vereinbart ist, kann sie 

nur im Lieferwerk bzw. unserem Lager sofort 
nach Meldung der Abnahmebereitschaft er-
folgen. Die persönlichen Abnahmekosten 
trägt der Käufer, die sachlichen Abnahme-
kosten werden ihm nach unserer Preisliste 
des Lieferwerks berechnet. 

2. Erfolgt die Abnahme ohne unser Verschulden 
nicht, nicht rechtzeitig oder nicht vollstän-
dig, sind wir berechtigt, die Ware ohne Ab-
nahme zu versenden oder auf Kosten und Ge-
fahr des Käufers zu lagern und ihm zu be-
rechnen. 

 
X. Versand, Verpackung, Gefahrübergang 
1. Bei Fehlen einer ausdrücklichen Vereinba-

rung sind wir berechtigt, die Versandart und 
-mittel sowie den Spediteur oder Frachtfüh-
rer zu bestimmen. 

2. Lieferung frei Lieferadresse des Käufers be-
deutet Anlieferung ohne Abladung unter der 
Voraussetzung einer mit schwerem Lastzug 
befahrbaren Anfuhrstraße. 

3. Wird ohne unser Verschulden der Transport 
auf dem vorgesehenen Weg oder zu dem vor-
gesehenen Ort in der vorgesehenen Zeit un-
möglich oder wesentlich erschwert, so sind 
wir berechtigt, auf einem anderen Weg oder 
zu einem anderen Ort zu liefern; die entste-
henden Mehrkosten trägt der Käufer. Dem 
Käufer wird vorher Gelegenheit zur Stellung-
nahme gegeben. 

4. Mit der Übergabe der Ware an einen Spedi-
teur oder Frachtführer, spätestens jedoch 
mit Verlassen des Lagers oder des Liefer-
werks, geht die Gefahr, auch die der Be-
schlagnahme der Ware, bei allen Geschäf-
ten, auch bei franko- und Frei – Haus – Liefe-
rungen, auf den Käufer über. Für Versiche-
rung sorgen wir nur auf Weisung und Kosten 
des Käufers. 

5. Die Ware wird unverpackt geliefert. Falls 
handelsüblich, liefern wir verpackt. Für Ver-
packung, Schutz- und/oder Transporthilfs-
mittel sorgen wir nach unserer Erfahrung auf 
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Kosten des Käufers. Sie werden an unserem 
Lager zurückgenommen. Kosten des Käufers 
für den Rücktransport oder für eine eigene 
Entsorgung der Verpackung übernehmen wir 
nicht. 

6. Wir sind zu Teillieferungen in zumutbarem 
Umfang berechtigt. Branchenübliche Mehr- 
und Minderlieferungen der abgeschlossenen 
Menge sind zulässig. 

 
XI. Abrufaufträge 
1. Bei Abrufaufträgen muss versandfertig ge-

meldete Ware unverzüglich abgerufen wer-
den, andernfalls sind wir berechtigt, sie nach 
Mahnung auf Kosten und Gefahr des Käufers 
nach unserer Wahl zu versenden oder nach 
eigenem Ermessen zu lagern und sofort zu 
berechnen. 

2. Bei Abschlüssen mit fortlaufender Ausliefe-
rung sind uns Abrufe und Sorteneinteilung für 
ungefähr gleiche Monatsmengen aufzugeben; 
andernfalls sind wir berechtigt, die Bestim-
mungen nach billigem Ermessen selbst vorzu-
nehmen. 

3. Überschreiten die einzelnen Abrufe insge-
samt die Vertragsmenge, so sind wir zur Lie-
ferung der Mehrmenge berechtigt, aber nicht 
verpflichtet. Wir können die Mehrmenge zu 
den bei dem Abruf bzw. der Lieferung gülti-
gen Preisen berechnen. 
 

XII. Haftung für Sachmängel 
1. Vertragsgemäßheit und Mangelfreiheit unse-

rer Ware bemessen sich ausschließlich nach 
den ausdrücklichen Vereinbarungen über 
Qualität und Menge der bestellten Ware. 
Eine Gewährleistung für einen bestimmten 
Einsatzzweck oder eine bestimmte Eignung 
der Ware geben wir nicht, es sei denn, Ab-
weichendes wird ausdrücklich schriftlich ver-
einbart. Wir haften nicht für die Eignung der 
gelieferten Ware zur gewöhnlichen Verwen-
dung sowie für das Aufweisen der Beschaf-
fenheit, die bei Sachen der gleichen Art üb-
lich ist. § 434 Abs. 3 BGB wird insoweit aus-
geschlossen. 

2. Sachmängel der Ware sind unverzüglich nach 
der Ablieferung schriftlich  anzuzeigen. 
Sachmängel, die auch bei sorgfältigster Prü-
fung nicht entdeckt werden können, sind un-
verzüglich nach Entdeckung, spätestens vor 
Ablauf der vereinbarten oder gesetzlichen 
Verjährungsfrist, schriftlich anzuzeigen. Für 
die Rechtzeitigkeit der Mängelanzeige ist der 
Zugang beim Verkäufer entscheidend. Bei 
Auftreten von Mängeln ist die Be- und Verar-
beitung sofort einzustellen. 

3. Nach Durchführung einer vereinbarten Ab-
nahme durch den Käufer ist die Rüge von 
Sachmängeln, die bei der vereinbarten Art 

der Abnahme feststellbar waren, ausge-
schlossen. 

4. Bei berechtigter, fristgemäßer Mängelrüge 
können wir nach unserer Wahl – unter Be-
rücksichtigung der Belange des Käufers - den 
Mangel beseitigen oder eine mangelfreie Sa-
che liefern (Nacherfüllung). Bei Fehlschlagen 
oder Verweigerung der Nacherfüllung kann 
der Käufer den Kaufpreis mindern oder nach 
Setzung und erfolglosem Ablauf einer ange-
messenen Frist vom Vertrag zurücktreten. Ist 
der Mangel nicht erheblich, steht ihm nur das 
Minderungsrecht zu. 

5. Gibt der Käufer uns nicht unverzüglich die 
Gelegenheit, uns von dem Sachmangel zu 
überzeugen, stellt er insbesondere auf Ver-
langen die beanstandete Ware oder Proben 
davon nicht unverzüglich zur Verfügung, ent-
fallen die Rechte wegen des Sachmangels.  

6. Bei Waren, die als deklassiertes Material ver-
kauft worden sind, z.B. sog. II a-Material, 
stehen dem Käufer bezüglich der angegebe-
nen Deklassierungsgründe und solcher, mit 
denen er üblicherweise zu rechnen hat, 
keine Rechte aus Sachmängeln zu. 

7. Aufwendungen im Zusammenhang mit der 
Nacherfüllung übernehmen wir nur, soweit 
sie im Einzelfall, insbesondere im Verhältnis 
zum Kaufpreis der Ware, nicht unverhältnis-
mäßig im Sinne des § 439 Abs. 4 BGB sind. 

8. Rückgriffsrechte des Käufers gemäß § 478 
BGB bleiben unberührt. 
 

XIII. Allgemeine Haftungsbegrenzung und Ver-
jährung 

1. Wegen Verletzung vertraglicher und außer-
vertraglicher Pflichten, insbesondere wegen 
Unmöglichkeit, Verzug, Verschulden bei Ver-
tragsverhandlungen und unerlaubter Hand-
lung haften wir – auch für unsere leitenden 
Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehil-
fen – nur in Fällen des Vorsatzes und der gro-
ben Fahrlässigkeit, beschränkt auf den bei 
Vertragsschluss voraussehbaren vertragstypi-
schen Schaden. Im Übrigen ist unsere Haf-
tung ausgeschlossen. 

2. Diese Beschränkungen gelten nicht bei 
schuldhaftem Verstoß gegen wesentliche 
Vertragspflichten, soweit die Erreichung des 
Vertragszwecks gefährdet wird, in Fällen 
zwingender Haftung nach dem Produkthaf-
tungsgesetz, bei Schäden des Lebens, des 
Körpers und der Gesundheit und auch dann 
nicht, wenn und soweit wir Mängel der Sache 
arglistig verschwiegen oder deren Abwesen-
heit garantiert haben. Die Regeln über die 
Beweislast bleiben hiervon unberührt. 

3. Soweit nichts anderes vereinbart, verjähren 
vertragliche Ansprüche, die dem Käufer ge-
gen uns aus Anlass oder im Zusammenhang 
mit der Lieferung der Ware entstehen, ein 
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Jahr nach Ablieferung der Ware. Davon un-
berührt gelten die gesetzlichen Verjährungs-
fristen für Ware, die entsprechend ihrer üb-
lichen Verwendungsweise für ein Bauwerk-
verwendet worden sind und dessen Mangel-
haftigkeit verursacht hat. Satz 1 gilt ferner 
nicht in Fällen des Vorsatzes, der groben 
Fahrlässigkeit, der Verletzung des Lebens, 
des Körpers, der Gesundheit, bei arglistigem 
Verschweigen eines Mangels sowie hinsicht-
lich der gesetzlichen Rückgriffsansprüche 
nach §§ 478, 479 BGB. 

 
XIV. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwen-

dendes Recht 
1. Erfüllungsort für unsere Lieferungen ist bei 

Lieferung ab Werk das Lieferwerk, bei den 
übrigen Lieferungen unser Lager. 

2. Gerichtsstand ist nach unserer Wahl der Sitz 
des Verkäufers oder der Sitz des Käufers. 

3. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und 
dem Käufer gilt in Ergänzung zu diesen Be-
dingungen ausschließlich das Recht der Bun-
desrepublik Deutschland unter Ausschluss 
des Kollisionsrechts. Die Bestimmungen des 
Übereinkommens vom 11. April 1980 über 
Verträge über den internationalen Waren-
kauf (CISG) finden keine Anwendung. 

 
XV. Salvatorische Klausel 
 Sollte eine Regelung dieser Allgemeinen Ver-

kaufs- und Lieferbedingungen unwirksam 
sein oder werden, berührt dies die Wirksam-
keit der übrigen Bestimmungen nicht. 


